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Rechtsänderungen Personalfachkaufleute (IHK) 
Prüfungsstand 2019 Frühjahrs- und Herbstprüfung 

Hinweis: Dies ist eine Zusammenfassung der Rechtsänderungen 2019  als 
Ergänzung zu unserer Fachliteratur für Weiterbildungen der IHK. Der 
Verfasser übernimmt keine Haftung und Verantwortung für Vollständigkeit 
und Richtigkeit der gemachten Angaben. 

Bitte beachten:  

 
Ab 25. Mai 2018 gilt in Deutschland die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) der Europäischen Union (EU). 

Zeitgleich tritt ein dazu gehöriges Bundesdatenschutzgesetz neuer Fassung 
(BDSG neu) in Kraft, das die bisherigen datenschutzrechtlichen Vorschriften 
(BDSG alte Fassung) ersetzt. 
 
 

Ziel der DSGVO: 

Ein weitestgehend einheitliches Datenschutzrecht innerhalb der EU.  
Mit der DSGVO wird das Datenschutzrecht innerhalb Europas vereinfacht, 
um dem Einzelnen mehr Kontrolle über seine Daten zu verschaffen. 
 

Hinweis: Die Zusammenfassung der Neuerungen durch die DSGVO wurde in 
einer separaten  Downloaddatei im Aktualisierungsbereich der dickemann-
Weber.com aufgeführt. Diese Unterlagen können sie sich dort herunterladen.  
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Neu:  Brückenteilzeit ab 1. Januar 2019: 

Unter einer Brückenteilzeit versteht man einen Anspruch auf zeitlich 
begrenzte Teilzeitarbeit, d.h. Arbeitnehmer können ihre Arbeitszeit für einen 
bestimmten Zeitraum verringern und danach wieder zu ihrer Vollzeitstelle 
zurückkehren, und zwar ohne Gründe nennen zu müssen. 

 

Voraussetzung der Brückenteilzeit:  

Rechtsanspruch auf Brückenteilzeit haben Arbeitnehmer, die   

1. in Unternehmen mit mehr als 45 Mitarbeitern arbeiten und 
2. länger als sechs Monate in einem Unternehmen beschäftigt sind. 

Hinweise: 

• Die neue Brückenteilzeit soll für alle Arbeitnehmer greifen, die ab dem 1. 
Januar 2019 einen Arbeitsvertrag in Teilzeit abschließen. 

• Die befristete Teilzeit ist auf ein bis fünf Jahre begrenzt. Die zeitliche 
Begrenzung soll für Planungssicherheit sorgen. 

• Die neue Brückenteilzeit ist an keinen bestimmten Grund geknüpft – wie 
etwa Kindererziehung oder die Pflege von Angehörigen. 
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Grundlagen der Sozialversicherung 

Beitragsbemessungsgrenzen 2019 

 Alte Bundesländer Neue Bundesländer 

 2019 

monatlich 

(jährlich) 

2019 

monatlich 

(jährlich) 

Renten- und 
Arbeitslosen- 
versicherung 

6.700 € 

(80.400 €) 

6.150 € 

(73.800 €) 

Kranken– und 
Pflegeversicherung 

4.537,50 € 

(54.450 €) 

4.537,50 € 

(54.450 €) 

 

Beitragssätze der Sozialversicherung 2019 

 2019 

Rentenversicherung 18,6 % 

d.h., AN und AG zahlen je 9,3 % 

Krankenversicherung Allgemeiner Beitragssatz von 14,6 % + X % (X ist ein 
möglicher einkommensabhängiger Zusatzbeitrag der 
Krankenkassen) 

d.h., AN und AG zahlen je 7,3 % plus X/2 
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 2019 

Pflegeversicherung 3,05 % bzw. 3,3 % für Kinderlose 

d.h., AN und AG zahlen je 1,525 % und kinderlose 
Mitglieder zahlen einen Beitragszuschlag in Höhe von 
0,25 % (= 1,775 %) 

Ausnahmen:  
Mitglieder, die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben oder vor dem 01.01.1940 geboren sind, 
Bezieher von ALG II sowie Wehr- und 
Zivildienstleistende zahlen keinen Kinderlosenzuschlag 

Arbeitslosen- 
versicherung  

2,5 % 

d.h., AN und AG zahlen je 1,25 % 

Unfallversicherung Beiträge trägt der Arbeitgeber allein 

 

 
Aktueller Rentenwert 2019: 

Der aktuelle Rentenwert ist der Monatsbetrag der Rente, der sich für einen 
Entgeltpunkt ergibt.  

32,03 Euro West und 30,69 Euro Ost, Stand 01.07.2018 - 30.06.2019 
 

Insolvenzgeldumlage 2019: 

Die Insolvenzgeldumlage im Jahr 2019 beträgt 0,06 Prozent. 
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Neu: § 622 Abs.2 BGB wurde mit Wirkung zum 01.01.2019 aus dem Gesetz 
gestrichen 

Alte Rechtslage: § 622 Abs.2 S.2 BGB: 

Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden 
Betriebszugehörigkeitsjahre, die vor Vollendung des 25. Lebensjahrs des 
Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt. 

Neue Rechtslage: 

EuGH kippt diese gesetzliche Regel am 19.01.2010 wegen 
Altersdiskriminierung mit der Folge, dass Beschäftigungszeiten vor dem 25. 
Lebensjahr mitzählen! 

Der Gesetzgeber hat jedoch den entsprechenden Passus erst mit Wirkung 
zum 1.1.2019 aus dem Gesetz gestrichen. 

 

Neue Urteile des EuGH: Urlaubsanspruch verfällt nicht automatisch!   
(Stand 06.11.2018) 

Der Europäische Gerichtshof EuGH hat entschieden, dass ein Arbeitnehmer 
seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht automatisch verliert, weil 
er keinen Urlaub beantragt hat. 

Er verfällt nur dann, wenn der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer auch in die 
Lage versetzt hat, Urlaub rechtzeitig zu nehmen - etwa indem er ihn 
ausdrücklich dazu aufgefordert hat.  

Im Streitfall muss der Arbeitgeber nachweisen, dass er das auch getan hat.  
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Der EuGH begründete sein Urteil auch damit, dass die Arbeitnehmer im 
Verhältnis zum Chef in der schwächeren Position seien. Deshalb könnten sie 
davon abgeschreckt sein, auf ihr Urlaubsrecht zu bestehen. 

 

Sachbezugswerte 2019 

• Der Sachbezugswert für freie Unterkunft beträgt 2019 bundeseinheitlich  
231 € monatlich. 

• Der Sachbezugswert für freie Verpflegung beträgt 2019 bundeseinheitlich 
 251 € monatlich. 

 

Wenn ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber freie Unterkunft und freie 
Verpflegung erhält, ist 2019 ein monatlicher Wert von 482,00 € (= 231 € + 
251 €) anzusetzen.  
 

Sachbezugswerte  
Freie Verpflegung 
2019 

Frühstück Mittagessen Abendessen Gesamt 

monatlich 53,00 € 99,00 € 99,00 € 251,00 € 

kalendertäglich 1,77 € 3,30 € 3,30 € 8,37 € 
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Pflegegrade, Pflegesachleistungen und Pflegegeld 2019 

 

Es gibt 5 Pflegegrade: Sachleistungen 2019 
(= Dienste durch 
ambulante 
Pflegekräfte) 

Pflegegeld 2019 
(= finanzielle 
Anerkennung  
pflegender Angehöriger 
bei häuslicher Pflege) 

Pflegegrad 1 125 Euro/Monat Anspruch auf 
Beratungsbesuche 
halbjährig 

Pflegegrad 2 689 Euro/Monat 316 Euro/Monat 

Pflegegrad 3 1298 Euro/Monat 545 Euro/Monat 

Pflegegrad 4 1612 Euro/Monat 728 Euro/Monat 

Pflegegrad 5 1995 Euro/Monat 901 Euro/Monat 

 

 

Mindestlohn 2019 

Seit dem 1.1.2019 beträgt der gesetzliche Mindestlohn 9,19 Euro pro Stunde.  

Ab dem 1. Januar 2020 folgt eine weitere Anhebung auf 9,35 Euro. 

 

 


